
 
 

Ausleihbedingungen Spielcontainer Spittelhof 

1. Allgemeines 

Der Spielcontainer sowie der gesamte Spielverleih werden vom Freizeitverein 
Spittelhof, Zofingen, organisiert und betreut. 
Der Freizeitverein Spittelhof ist Eigentümer der Spielmaterialien und tritt als 
Vermieter auf. 

 

2. Reservation 

Das vorhandene Spielmaterial steht grundsätzlich allen Interessierten zur Verfügung. 
Reservationen werden in der Reihenfolge ihres Eingangs berücksichtigt. 

 

• Die Reservation erfolgt über das Bestellformular, welches auf unsere 
Webseite unter Spielcontainer heruntergeladen werden kann. Bitte dieses 
ausfüllen und per Mail an info@spittelhof.ch senden. 

• Die reguläre Ausleihdauer beträgt maximal drei Tage bzw. ein 
Wochenende. 

• Reservierte Tage (inkl. Verschiebedaten) werden vollständig verrechnet. 

• Eine kostenlose Annullation ist bis 30 Tage vor dem vereinbarten 
Abholdatum möglich. 

• Bei späterer Annullation werden 50 % der vereinbarten Mietgebühr in 
Rechnung gestellt. 

 

3. Ausleihe und Rückgabe 

• Eine Verlängerung der Ausleihdauer ist nur nach vorgängiger Absprache 
möglich. 

• Die vereinbarte Rückgabefrist ist verbindlich. 

• Der Mieter bzw. die Mieterin haftet für:  

o mutwillig verursachte Schäden, 
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o den Verlust von Spielmaterial, 

o übermässige Verschmutzung der ausgeliehenen Spiele. 

Verschmutztes Spielmaterial wird auf Kosten der ausleihenden Person nachgereinigt. 
Festgestellte Mängel oder Schäden werden bei der Rückgabe im Mietvertrag 
festgehalten und vom Mieter bzw. von der Mieterin separat quittiert. 

 

4. Versicherung und Haftung 

Der Freizeitverein Spittelhof übernimmt keine Haftung für Unfälle oder Schäden, die 
im Zusammenhang mit dem Gebrauch der Spiele entstehen. 
Veranstalter werden gebeten, ihren Anlass mit dem Hinweis 
„Versicherung ist Sache der Teilnehmenden“ auszuschreiben. 

 

5. Preise und Vergünstigungen 

Die angegebenen Mietpreise gelten für eine Ausleihdauer von bis zu drei Tagen 
bzw. einem Wochenende. 
Bei einer Verlängerung der Ausleihdauer werden die Preise entsprechend 
angepasst. 

• Schulen, Kindergärten und soziale Institutionen erhalten einen Rabatt von 
20 %. 

• Mieterinnen und Mieter der Parterre-Räume erhalten ebenfalls 20 % Rabatt, 
sofern sie zusätzlich zum Raum Spielmaterial ausleihen. 

 

6. Bezahlung 

Der Mietbetrag ist bei Abholung des Spielmaterials zu begleichen. 
Die Bezahlung erfolgt bar oder per TWINT gegen Quittung. 

Rechnungen werden ausschliesslich bei Beträgen über CHF 100.– ausgestellt. 

  


